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Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser, 
 
wir beginnen die erste Ausgabe im 
neuen Jahr mit wichtigen neuen Ent-
scheidungen. Während der VIII. Zi-
vilsenat beim BGH seinen Dornrös-
chenschlaf fortsetzt, kommen vom 
V. Zivilsenat immer mehr Entschei-
dungen unter der Ägide des neuen 
WEG-Rechts. In einer dieser Ent-
scheidungen setzt er sich mit dem 

Themenkreis des sog. steckenge-
bliebenen Baus auseinander. Sehr 
praxisrelevant ist auch die Entschei-
dung zur Änderung des Kostenver-
teilungsschlüssel (Pflichtlektüre). Ei-
nen Ausblick auf eine mögliche 
Trendwende in der Versicherungs-
wirtschaft zeigt die Entscheidung 
des IV. Zivilsenates vom Bundesge-
richtshof auf. Es könnte sein, dass 

die sog. Schwammklausel in den 
VGB wackelt. Eine Prozesslawine 
könnte dann die Folge sein. Es bleibt 
spannend und sie werden noch 
mehr spannende Informationen in 
dieser Ausgabe der ZIV finden. 
 
Wir wünschen daher wie immer 
eine interessante Lektüre. 
 

 
 
 
 
 

Kurze Meldungen   

 
Grunderwerbssteuer bei Auflösung 
der WEG 
§ 7 Abs. 1 GrEStG enthält eine Be-
freiungsregelung als Ausnahme für 
die Entstehung von Grundsteuer. 
Gehört mehreren Personen gemein-
sam ein Grundstück und teilen sie es 
anschließend flächenweise auf und 
entspricht die jeweilige Grund-
stücksfläche dem Bruchteil des je-
weiligen Eigentümers am Gesamt-
grundstück, ist dies kein steuerbarer 
Grunderwerbsvorgang. 
 
Im Urteil vom 31.7.2024 entschied 
der BFH über einen ähnlichen, aber  
umgekehrt gelagerten Fall. Die Ei-
gentümer einer Wohnungseigentü-
mergemeinschaft entschieden, die 
WEG aufzulösen und Miteigentum 
nach Bruchteilen (§ 741, 1008 BGB) 
zu begründen. Auf diesen Fall sei die 
Befreiungsvorschrift nicht, auch 
nicht analog anzuwenden, urteilte 
der BFH. Begründet wurde dies mit 
dem Rechtsträgerwechsel am Son-
dereigentum. Das stand nämlich 
vorher nicht im Miteigentum (im 
Gegensatz zum Gemeinschaftsei-
gentum). Der Erwerb von Miteigen-
tum am Sondereigentum löse 
Grunderwerbssteuer aus, II R 30/21. 
 

Teilklage über nicht erbrachte Leis-
tungen 
Eine Architektin klagte nach der 
Kündigung der Bauherrin ihr Hono-
rar von rund 1,1 Mio. € vor dem LG 
Dresden ein. Während des Rechts-
streits leitete sie ein gerichtliches 
Mahnverfahren wegen von ihr auf-
grund der Kündigung nicht erbrach-
ter Leistungen über rund 230.000 € 
gegen die Bauherrin ein. Dieses Ver-
fahren wurde auch streitig und 
„überholte“ den anderen Rechts-
streit auf dem Weg zum BGH. Hier 
stritten die Parteien um die Frage, 
ob die Forderung überhaupt selb-
ständig geltend gemacht werden 
könne. Der Baurechtssenat ver-
neinte dies. Eine Teilklage auf Ver-
gütung nach § 649 S. 2 BGB (a.F.) sei 
nicht zulässig. Die Gesamtvergütung 
ergäbe sich aus erbrachten und 
nicht erbrachten Leistungen, von 
denen Voraus- und Abschlagszah-
lungen abzuziehen seien. Die Klage 
habe Erfolg, wenn der Saldo hieraus 
positiv sei. Die Werte für nicht er-
brachte Leistungen, seien daher nur 
reine Rechnungspositionen und 
keine selbständige Forderung. Eine 
hierauf gegründet Teilklage sei un-
zulässig, Urteil vom 19.12.2024, VII 
ZR 130/22. 
 

Was heißt hier komplett erneuert… 
 
Ausgangspunkt des Streites war 
eine Angabe im Maklerexposé, in 
dem darüber informiert wurde, dass 
das Dach des zu verkaufenden Hau-
ses 2009 „komplett erneuert“ 
wurde. Nach dem Kauf stellte sich 
heraus, dass nur neue Bitumenbah-
nen aufgeschweist wurden. Nun 
stritten die Parteien, ob der Käufer 
gegen den Verkäufer nach § 437 Nr. 
3, § 280 Abs. 1 BGB einen Schadens-
ersatzanspruch hat, weil keine 
„komplette“ Erneuerung vorliegt. 
Das OLG Dresden schaute in den Du-
den und konstatierte, dass es sich 
bei einem „Dach“ nur um den obers-
ten Abschluss eines Hauses handele. 
Unterkonstruktion und Dämmung 
würden nicht erwähnt. Der Senat 
wies die Klage ab. Der BGH meinte 
im Urteil vom 6.12.2024, das dies zu 
kurz gesprungen sei. Nach Wikipe-
dia gehörten Dämmung und Unter-
konstruktion zum Dach. Aber auch 
darauf käme es nicht an. Es käme 
darauf an, wie die Formulierung aus 
der objektiven Sicht eines durch-
schnittlichen Grundstückskäufers zu 
verstehen sei. Für die Beantwortung 
dieser Frage verwies der BGH den 
Rechtsstreit zurück nach Dresden, V 
ZR 229/23. 

 

Es grüßt herzlich  
Ihr  

 
Heinz G. Schultze 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410214/
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=16f744f0be3c8e73918978dff5a13d45&nr=140328&anz=1&pos=0
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=16f744f0be3c8e73918978dff5a13d45&nr=140328&anz=1&pos=0
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=fd3a503d5373ef7c490e36e7889ad691&nr=140523&anz=1&pos=0
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=fd3a503d5373ef7c490e36e7889ad691&nr=140523&anz=1&pos=0
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Immobilienrecht 
 

Wenn der Verkäufer das Grundbuch nicht schnell genug leistenfrei bekommt… 
 

 
 
…haftet er dafür grundsätzlich 
einmal nicht, wie das Urteil vom 
Bundesgerichtshof vom 
20.12.2024 belegt. Dafür müss-
ten besondere Umstände oder 
besondere Vertragsgestaltungen 
hinzukommen. 
 
Der Verkäufer verkaufte im Au-
gust 2019 mehrere Wohnungs- 
und Teileigentumseinheiten ei-
ner Wohnanlage zu einem Kauf-
preis von 2,1 Mio. €.  Für eine 
Bank war noch eine Briefgrund-
schuld über 700.000 DM im 
Grundbuch eingetragen, die der 
Käufer nicht übernommen sollte. 
Im Vertrag war vorgesehen, dass 
die Fälligkeit des Kaufpreises da-
von abhängen solle, dass der 
Notar die Sicherung der Lö-
schung der nicht übernomme-
nen Lasten mitteilt. Die Fälligkeit 
des Kaufpreises sollte wiederum 
die Pflicht zu Lastenfreistellung 
auslösen. Mit der Beschaffung 
der Löschungsunterlagen und 
der Herbeiführung der Löschung 
wurde der Notar beauftragt.  
 
Im Oktober 2019 wurde be-
kannt, dass der Grundschuld-
brief bei der Bank nicht mehr 
auffindbar war. Die Bank leitete 
daher beim Amtsgericht ein Auf-
gebotsverfahren ein. 
 

Mit Schreiben vom 13.2.2020 
setzte der Käufer eine Frist zur 
lastenfreien Auflassung bis zum 
27.2.2020.  Erst am 15.9.2020 
wurde der Grundschuldbrief für 
kraftlos erklärt. Der Verkäufer 
trat seinen Kaufpreisanspruch an 
die Bank ab und zeigte dies dem 
Käufer an, der jegliche Zahlung 
verweigerte. Er erklärte Aufrech-
nung mit Schadensersatzansprü-
chen in Höhe von rund 840.000 
€. Hierin enthalten sein sollten 
700.000 € entgangener Gewinn, 
der im Wege des Weiterverkaufs 
hätte erzielt werden können. Da-
nach zahlte der Käufer doch 
noch den Kaufpreis von 2,1 Mio. 
€ an die Bank unter Vorbehalt 
der Rückforderung. Anschlie-
ßend wurde die Auflassung er-
klärt. 
 
Der Käufer verklagte nun die 
Bank auf Rückzahlung des Kauf-
preises in Höhe des entstande-
nen Schadens von rund 
840.000 €. Den weiteren Verzö-
gerungsschaden (rund 10.000 €) 
klagte er gegen den Verkäufer 
ein. Er blieb in allen drei Instan-
zen erfolglos. 
 
Der Bundesgerichthof entschied 
im Urteil vom 20.12.2024, dass 
dem Käufer wegen eines Verzö-
gerungsschadens (§ 280 Abs. 1, 2 
BGB, § 286 BGB) keinen An-
spruch auf Schadensersatz gegen 
den Verkäufer habe. Der Verkäu-
fer habe seine Leistungspflichten 
aus dem Kaufvertrag gleichwohl 
nicht rechtzeitig erfüllt. Die ge-
wählte Vertragskonstruktion 
(sog. Direktzahlungsmodell) 
werde in der Praxis häufig ver-

wendet, weil sie es dem Verkäu-
fer erlaube, die eingetragenen 
Belastungen ohne Einsatz sonsti-
ger Finanzmittel aus dem Kauf-
preis abzulösen und die Verwen-
dung eines Anderkontos nicht 
notwendig sei. Der Notar sorgt 
so für eine sichere Vertragsab-
wicklung für beide Seiten. Im 
vorliegenden Fall war die Mittei-
lung des Notars unterblieben, 
dass die Lastenfreistellung gesi-
chert sei. Der Kaufpreis sei daher 
nicht fällig geworden und auch 
die Pflicht zur Lastenfreistellung 
habe noch nicht bestanden. 
 
Dennoch habe der Verkäufer 
seine Pflichten nicht rechtzeitig 
erfüllt. Vorliegend benötigte der 
Notar die Löschungsbewilligung 
für die Grundschuld (§ 19 GBO) 
und den Grundschuldbrief. Die 
Briefgrundschuld dürfe nur ge-
löscht werden, wenn der Brief 
vorgelegt werde (§§ 41, 42 GBO). 
Die Vorlage des Grundschuld-
briefs sei vorliegend durch den 
Ausschließungsbeschluss des 
Amtsgerichts ersetzt worden.  
 
Der Verkäufer habe allerdings 
nicht seinen Pflichten damit ge-
nügt, dass er den Notar mit der 
Beschaffung der Löschungsun-
terlagen beauftragt habe. Nach 
§ 433 Abs. 1, § 435 BGB träfe den 
Verkäufer die Pflicht, rechtsman-
gelfreies und lastenfreies Eigen-
tum zu verschaffen. Werde die-
ser Erfolg nicht herbeigeführt, 
handele es sich um die Nichter-
füllung einer vertraglichen Pri-
märpflicht. Konkret gehöre in 
diesem Fall die Vorlage der Las-
tenfreistellungsunterlagen 
hierzu. Zu welchem Zeitpunkt die 
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Löschungsunterlagen vorliegen 
müssten, sei üblicherweise - so 
wie im konkreten Fall - nicht aus-
drücklich geregelt. Nach § 271 
Abs. 1 BGB sei die Fälligkeit des-
halb aus den Umständen zu ent-
nehmen und richte sich nach 
derjenigen Zeitdauer, die typi-
scherweise für die Beschaffung 
der Unterlagen erwartet werden 
könne. In Rechtsprechung und 
Literatur werde überwiegend ein 
Zeitraum von vier Wochen bis 
zwei Monate angenommen. Sei 
den Parteien ein abweichend zu 
beurteilender Sachverhalt be-
kannt, etwa der Verlust eines 
Grundschuldbriefes, sei die Frist 
entsprechend länger zu bemes-
sen. 
 
Da den Parteien das Fehlen des 
Grundschuldbriefes nicht be-
kannt gewesen sei, habe die Frist 
zur Vorlage der Unterlagen zur 
Lastenfreistellung höchstens 2 
Monate betragen. In dieser Frist 
habe der Verkäufer seine Pflicht 
insoweit nicht erfüllt. Tatsächlich 
dauerte dies über ein Jahr. Zu-
dem habe der Verkäufer eine 
Mahnung mit Schreiben vom 
13.1.2020 erhalten. 
 
Ein Schadensersatzanspruch ge-
gen den Verkäufer existiere 

gleichwohl nicht, weil der 
Schuldner nicht in Schuldnerver-
zug gerate, wenn er den Verzug 
nicht zu vertreten habe, § 286 
Abs. 4 BGB. Der Schuldner müsse 
sich dabei über § 278 BGB auch 
ein Verschulden seines gesetzli-
chen Vertreters und der Perso-
nen, deren er sich zur Erfüllung 
seiner Verbindlichkeit bediene, 
in gleichem Umfang vertreten, 
wie eigenes Verschulden. 
 
Ein eigenes Verschulden des Ver-
käufers könne nicht konstatiert 
werden. Der Verkäufer hatte ge-
gen die Bank einen Anspruch auf 
Löschung der Grundschuld. Die 
Grundschuld valutierte nicht 
mehr. Zur Durchsetzung des An-
spruchs habe der Verkäufer alles 
Notwendige veranlasst. Ein Ver-
schulden der Bank müsse sich 
der Verkäufer nicht zurechnen 
lassen, weil die Bank nicht sein 
Erfüllungsgehilfe sei. Unbeacht-
lich sei in diesem Zusammen-
hang, dass der Käufer nach dem 
Inhalt des Vertrages vom Ver-
käufer selbst die zur Lastenfrei-
stellung erforderlichen Unterla-
gen verlangen könne. Denn der 
Verkäufer sei gar nicht in der 
Lage, die erforderlichen Lö-
schungsunterlagen zur Verfü-
gung zu stellen. Dies könne nur 

der Grundpfandgläubiger (Bank). 
Der gesetzliche Grundgedanke 
des § 278 BGB, nachdem der 
Schuldner, der den Vorteil der 
Arbeitsdelegation für sich in An-
spruch nehme, auch deren Nach-
teile tragen solle, greife daher 
nicht.  
 
Schließlich habe der Verkäufer 
nach den Feststellungen des Be-
rufungsgerichts vertraglich nicht 
das Beschaffungsrisiko für die 
Löschungsunterlagen übernom-
men oder gar eine Garantie nach 
§ 276 Abs. 1 BGB insoweit abge-
geben, so dass er verschuldens-
unabhängig für die eingetretene 
Verzögerung einzustehen habe. 
 
Auch ein Schadensersatzan-
spruch gegen die Bank scheide 
aus. Zwischen dem Käufer und 
der Bank bestehe keine vertragli-
che Beziehung. Ein Schadenser-
satzanspruch unter Anwendung 
der Grundsätze des Vertrags mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter 
lehnte der Senat ebenfalls ab. 
Der Sicherungsvertrag zwischen 
Verkäufer und Bank entfalte 
keine drittschützende Wirkung 
zugunsten des Käufers, V ZR 
41/23.

 
 

Eine Überfahrtbaulast begründet kein Wegerecht 
 
Die Streitparteien dieser Bundes-
gerichtshofentscheidung waren 
Eigentümerinnen benachbarter 
Grundstücke. Das Grundstück 
von E1 verfügte über ein Wohn-
haus, einen Hof und zwei Gara-
gen. Die Zufahrt zu den Garagen 
erfolgte über einen gepflaster-
ten Weg, der über das Grund-
stück der E2 verlief. Eine weitere 
Zufahrtmöglichkeit existierte 
nicht. Auf dem Grundstück von 

E2 ruhte eine Überfahrtbaulast 
zur Gewährung der Zufahrt zum 
Grundstück von E1. 
 
E1 verlangte von E2 die Instand-
setzung des sanierungsbedürfti-
gen Weges. Ihr Wegerecht 
werde durch den schlechten Zu-
stand des Weges beeinträchtigt. 
E2 verweigerte sich. Die Klage 
der E1 hatte vor dem Amts- und 
Landgericht keinen Erfolg. Nun 

bemühte E1 auch den Bundesge-
richtshof, der mit Urteil vom 
24.1.2025 entschied. 
 
E1 habe gegen E2 keinen An-
spruch auf Einräumung eines 
Notwegerechts nach § 917 BGB. 
Eine ordnungsgemäße Benut-
zung des Grundstücks liege nach 
der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs bei einem Wohn-
grundstück (nur) vor, wenn eine 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8d31ee32dc03c73daa7f400c089a10a3&nr=140427&anz=1&pos=0
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8d31ee32dc03c73daa7f400c089a10a3&nr=140427&anz=1&pos=0
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Erreichbarkeit mit Kraftfahrzeu-
gen möglich sei. Das sei vorlie-
gend gegeben. Nicht bean-
sprucht werden könne ein Not-
wegerecht, um zu dem Grund-
stück zu gelangen, um dort Kraft-
fahrzeuge abzustellen. 

Aus der Überbaulast ergäbe sich 
ebenfalls keine Duldungspflicht 
der Beklagten. Die Baulast als öf-
fentlich-rechtliche Baubeschrän-
kung gewähre privatrechtlich 
weder dem dadurch Begünstig-
ten einen Nutzungsanspruch, 

noch verpflichte sie den Eigentü-
mer die Nutzung zu dulden, V ZR 
51/24.

 
 

Was war unklar an dem Satz: Ich will die Wohnung zurück?! 
 
Betagte Eheleute im Gerichtsbe-
zirk Augsburg übertrugen ihrem 
Sohn ein Haus mit Grundstück. 
Das Haus verfügte über zwei 
Wohnungen. Eine Wohnung be-
fand sich im ersten Oberge-
schoss. Diese sollte fortan der 
Sohn mit seiner Familie bewoh-
nen. Im Erdgeschoss wollten die 
Eltern wohnen. Die als Überlas-
sungsvertrag bezeichnete notari-
elle Urkunde enthielt u.a. fol-
gende Regelung: 
 
„Der Veräußerer (Eltern) ist be-
rechtigt, den Vertragsgrundbe-
sitz vom Erwerber (Sohn) unent-
geltlich zurückzuverlangen, 
wenn eine der folgenden Voraus-
setzungen eintritt:  
 

a) Der Erwerber (Sohn) vor 

dem Letztversterbenden 

der beiden Veräußerer 

(Eltern) verstirbt. 

b) (…) 

Der Anspruch ist höchstpersönli-
cher Natur und nur übertragbar 
und vererblich, wenn er vom Ver-
äußerer (Eltern) zu Lebzeiten gel-
tend gemacht wurde. Der An-
spruch kann nur mittels einge-
schriebenem Brief binnen eines 
Jahres nach Kenntnis vom Vorlie-
gen des Anspruchsgrundes gel-
tend gemacht werden.“ 
 
Der Sohn verstarb am 9.7.2021. 
Er wurde von seiner Ehefrau al-

lein beerbt. Mit eingeschriebe-
nem Brief vom 2.8.2021, also in-
nerhalb der Monatsfrist, forder-
ten die Eltern über einen Anwalt 
die Rückübertragung des Haus-
grundstücks von der Witwe. Als 
die Witwe dies verweigerte, 
klagten die Eltern vor dem Land-
gericht Augsburg und unterla-
gen. Ihre Berufung wurde man-
gels Erfolgsaussichten mit ein-
stimmigem Beschluss des Sena-
tes vom OLG München zurückge-
wiesen.  
 
Der Münchener Senat vertrat die 
Auffassung, die Monatsfrist sei 
versäumt worden. Nach der ver-
traglichen Regelung hätten die 
Eltern den Anspruch höchstper-
sönlich geltend machen müssen. 
Das sei nicht erfolgt, sie hätten 
dies vielmehr ihrem Rechtsan-
walt überlassen. Mit erfolgrei-
cher Nichtzulassungsbe-
schwerde legten die Eltern Revi-
sion zum BGH ein. 
 
Die Revision hatte Erfolg. Im Ur-
teil vom 6.12.2024 führten die 
Richter des V. Zivilsenates beim 
BGH aus, dass die anwaltliche 
Stellvertretung unschädlich sei. 
Die rechtsgeschäftlich einge-
räumte Vertretungsmacht be-
zeichne das Gesetz als Vollmacht 
(§ 166 Abs. 1 BGB). Die Befugnis, 
sich durch einen Bevollmächtig-
ten bei der Abgabe einer Willens-
erklärung vertreten zu lassen, 

werde durch das Gesetz insbe-
sondre dort ausgeschlossen, wo 
es auf die höchstpersönliche Ab-
gabe der Willenserklärung an-
komme. Solche Vertretungsver-
bote fänden sich vor allem bei fa-
milien- und erbrechtlichen 
Rechtsgeschäften, etwa bei der 
Eheschließung (§ 1311 BGB), bei 
letztwilligen Verfügungen (§§ 
2064, 2274, 2284 BGB), beim 
Erbverzicht (§ 2247 BGB) u.a.m.. 
Die Befugnis sich durch einen Be-
vollmächtigten vertreten zu las-
sen, sei auch durch Rechtsge-
schäft abdingbar (vgl. BGH, Be-
schluss vom 11.11.1986, BGHZ 
99, 99). 
 
Die Annahme des Berufungsge-
richts, dass ein solcher Fall vor-
läge, sei unzutreffend. Ein 
höchstpersönlicher Anspruch sei 
dadurch gekennzeichnet, dass er 
aufgrund seiner Natur oder der 
Natur des Rechtsverhältnisses 
nicht abtretbar sei (vgl. § 399 Alt. 
1 BGB, BGH-Urteil vom 
4.12.1999, NJW-RR 2010, 1235). 
Hierzu zählten Unterhaltsan-
sprüche nach Ehescheidung, Ur-
laubsansprüche von Arbeitneh-
mern oder Entschädigungsan-
sprüche wegen Verletzung des 
Persönlichkeitsrechts. Solche An-
sprüche seien zumeist, aber 
nicht durchweg zugleich nicht 
vererblich. 
 
Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs sei auch bei 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c647832bb05bd0358fbd0fcbd91d80dd&nr=140702&anz=1&pos=0
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c647832bb05bd0358fbd0fcbd91d80dd&nr=140702&anz=1&pos=0
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der Geltendmachung von An-
sprüchen wegen Verletzung des 
Persönlichkeitsrechts die Ein-
schaltung eines Anwaltes zuläs-
sig. Bei einer gerichtlichen Gel-
tendmachung sei dies u.U. gar 
nicht vermeidbar, einen Anwalt 
einschalten zu müssen, (vgl. § 78 
ZPO Anwaltsprozess). Der An-
spruch auf Geltendmachung we-
gen einer Persönlichkeitsrechts-
verletzung sei grundsätzlich 
nicht vererblich, wenn er dem 
Geschädigten nicht noch zu Leb-
zeiten rechtskräftig zugespro-
chen worden sei. Gleichwohl 
könne der Anspruch für den Ge-
schädigten durch einen Rechts-
anwalt geltend gemacht werden, 

was sich schon daran zeige, dass 
der Rechtsstreit vor einem Land-
gericht begann, der schließlich 
beim Bundesgerichtshof endete 
(s.o.), vgl. BGH-Urteil vom 
23.5.2017, VI ZR 261/16. 
 
Die Vertretung sei daher im aktu-
ellen Fall möglich gewesen. Sei 
dies anders gewollt, müsse der 
Vertrag ausdrücklich eine Stell-
vertretung ausschließen. Die 
Fristenregelung im Vertrag diene 
nur dazu, dem Zuwendungsemp-
fänger (Witwe) innerhalb kurzer 
Zeit Klarheit darüber zu verschaf-
fen, ob der Anspruch geltend ge-
macht werden soll. Dieser Zweck 

werde durch das Anwaltsschrei-
ben erfüllt.  
 
Der BGH verwies den Rechts-
streit zurück. Das Oberlandesge-
richt müsse noch prüfen, ob der 
Vater zurzeit der Vollmachtser-
teilung an den Anwalt noch ge-
schäftsfähig war. Während des 
Rechtsstreits wurde eine Pflegs-
chaft für ihn angeordnet. Das Be-
rufungsgericht hatte sich bisher 
mit dieser Frage – aus der recht-
lichen Sicht des OLG Münchens 
war dies nicht entscheidungser-
heblich – nicht beschäftigt, V ZR 
159/23.

 
 
 

Gewerbemietrecht 
 

Mietzahlungen in der Insolvenz des Mieters 
 

 
 
Ein Vermieter in Berlin vermie-
tete eine Gewerbemietfläche an 
einen Restaurantbetreiber. Im 
Dezember 2013 kündigte der 
Vermieter wegen Zahlungsver-
zugs den Mietvertrag außeror-
dentlich und klagte auf Räumung 
und Herausgabe der Mietsache. 
Er unterlag erstinstanzlich und 
obsiegte im Berufungsverfahren. 
Der Mieter legte Nichtzulas-
sungsbeschwerde zum Bundes-
gerichtshof ein. Das Verfahren 
wurde durch den Eigenantrag 
auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens vom 24.11.2015 un-
terbrochen. Im darauffolgenden 

Juni gab der Mieter dem Vermie-
ter die Mietfläche zurück. 
 
Der Insolvenzverwalter der Mie-
terin verlangte nachfolgend vom 
Vermieter im Wege der Insol-
venzanfechtung zehn Mietzah-
lungen von in der Summe rund 
101.000 €, die in der Zeit von 
Februar bis November 2015 ge-
flossen waren, zurück. Der Ver-
mieter verweigerte die Zahlung 
und reagierte zudem mit einer 
hilfsweise erklärten Aufrech-
nung von Gegenforderungen in 
Höhe von rund 30.000 € auf-
grund von ausstehenden Mieten 
und Nutzungsausfallentschädi-
gungen. Der Insolvenzverwalter 
klagte und obsiegte vor dem 
Landgericht. Die Aufrechnung 
des Vermieters hatte in Höhe 
von rund 10.000 € Erfolg. Hierge-
gen wandte sich der Vermieter 

mit seiner Berufung zum Kam-
mergericht Berlin, allerdings 
ohne Erfolg. Gegen die kammer-
gerichtliche Entscheidung legte 
der Vermieter Revision ein. 
 
Die Revision hatte Erfolg. Der 
BGH kassierte die Vorinstanzen 
mit Urteil vom 17.10.2024. Die 
Geldleistungen des Mieters 
seien nicht nach § 133 InsO an-
fechtbar. Es sei auch kein sonsti-
ger Anfechtungstatbestand ein-
schlägig. Der Mieter habe nicht 
mit dem hierfür erforderlichen 
Gläubigerbenachteiligungsvor-
satz gehandelt. Der Gläubigerbe-
nachteiligungsvorsatz des 
Schuldners (Mieters) sei eine in-
nere, dem Beweis nur einge-
schränkt zugängliche Tatsache. 
Er könne aber aus objektiven 
Hilfstatsachen hergeleitet wer-
den. Ein Indiz, ein Beweisanzei-
chen sei die Geldleistung in der 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=65114adf6e4417129fb308a45f03c90d&nr=140200&anz=1&pos=0
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=65114adf6e4417129fb308a45f03c90d&nr=140200&anz=1&pos=0
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Erkenntnis, grundsätzlich zah-
lungsunfähig zu sein. Begleiche 
der Schuldner (Mieter) in dieser 
Sachlage Forderungen einzelner 
Gläubiger, nehme er die Benach-
teiligung anderer Gläubiger billi-
gend in Kauf und dies spreche 
dafür, dass ein Gläubigerbenach-
teiligungsvorsatz gegeben sei. Im 
konkreten Fall seien die ange-
fochtenen Zahlungen in einer 
bargeschäftsähnlichen Lage er-
folgt, die einem Gläubigerbe-
nachteiligungsvorsatz entgegen-
stehe. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs könnte 
der Schuldner (Mieter) ohne 
Gläubigerbenachteiligungsvor-
satz Zahlungen bewirken, wenn 
er seine Geldleistung Zug um Zug 
gegen eine zur Fortführung des 
Unternehmens unentbehrlichen 
Gegenleistung erbracht habe, 

die den Gläubigern im Allgemei-
nen nutze (vgl. BGH-Urteil vom 
3.3.2022, IX ZR 78/20). Die bar-
geschäftsähnliche Lage finde da-
bei ihre rechtliche Grundlage in 
den Regeln des Bargeschäfts 
nach § 142 InsO. 
 
Durch eine wirksame Kündigung 
entfalle die zur Annahme eines 
Bargeschäfts notwendig Ver-
knüpfung von Leistung und Ge-
genleistung nicht. Die dann be-
stehende Pflicht des Mieters für 
die Dauer der Vorenthaltung der 
Immobilie eine Entschädigung 
(in Höhe der vormals vereinbar-
ten Miete) zu bezahlen (vgl. § 
546a Abs. 1 BGB) finde hinrei-
chenden Ausdruck in der ur-
sprünglich getroffenen mietver-
traglichen Vereinbarung. Denn 
der Entschädigungsanspruch 

trete an die Stelle des Anspruchs 
auf Mietzahlung. Es könne daher 
unter bestimmten Bedingungen 
für die Zukunft ein bargeschäfts-
ähnlicher Austausch stattfinden, 
wenn die Mietsache weiter ge-
nutzt werde, um das Geschäft – 
aktuell rentabel – fortzuführen. 
Als Restaurantbetreiber habe 
der Mieter hierfür die Mietsache 
zwingend benötigt.  Ein Gläubi-
gerbenachteiligungsvorsatz be-
stehe nur dann, wenn der Mieter 
in dieser Situation weitere Ver-
luste anhäufe. Das sei vom Insol-
venzverwalter darzulegen und u 
beweisen. Da dieser Vortrag 
fehlte, wies der BGH die Klage 
mit Urteil vom 17.10.2024 ab, IX 
ZR 244/22.

 
 
 

WEG-Recht 
Der steckengebliebene Bau 

 

 
 
Der sog. steckengebliebene Bau 
ist Gegenstand zahlreicher theo-
retischer Abhandlungen, die die 
damit verbundenen Rechtsprob-
leme erörtern. Etwas mehr (ver-
bindliche) Orientierung schaffte 
der BGH mit Urteil vom 
20.12.2024. Eine Wohnungsei-
gentümerin (WE) im Gerichts-
sprengel des AG Koblenz war 
Miteigentümerin einer WEG mit 
insgesamt 290/1.000 Miteigen-
tumsanteilen. Zurzeit der Entste-
hung der WEG im Jahr 2013 war 

das Grundstück mit einer Abbru-
chimmobilie bebaut. Gemäß Tei-
lungserklärung sollte an ihrer 
Stelle ein aus 11 Einheiten beste-
hendes Wohn- und Geschäfts-
haus errichtet werden. Zu die-
sem Zweck wurde ein Vertrag 
mit einem Generalbauunterneh-
mer geschlossen. Während der 
stockenden Abrissarbeiten mel-
dete das Unternehmen Insolvenz 
an. Es kam zudem zu Rechtsstrei-
tigkeiten mit den Nachbarn, die 
finanzielle Ansprüche geltend 
machen, weil im Zuge der Abriss-
arbeiten ihre Gebäudegiebel 
freigelegt wurden. 
 
Die WE stellte bei einer Eigentü-
merversammlung 2021 den An-
trag, die Verwalterin zu beauftra-

gen, ein Baugutachten sowie An-
gebote für die restlichen Ab-
brucharbeiten und die die Pla-
nung für die Fertigstellung in 
Auftrag zu geben. Hierfür sollte 
eine Sonderumlage von 50.000 € 
gebildet werden. Der Antrag 
wurde abgelehnt. Hiergegen 
wandte sich die WE mit einer Be-
schlussersetzungsklage zum AG 
Koblenz. Das Amtsgericht wies 
die Klage ab. Das Landgericht gab 
der Klage demgegenüber teil-
weise statt. Hiergegen wandte 
sich wiederum die beklagte WEG 
mit ihrer Revision zum BGH.  
 
Im Urteil vom 20.12.2024 führ-
ten die Richter des V. Zivilsena-
tes aus, dass jeder Wohnungsei-
gentümer grundsätzlich einen 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=dec2b00f2fa1bc6b89624ed21b3163b7&nr=139515&anz=1&pos=0
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=dec2b00f2fa1bc6b89624ed21b3163b7&nr=139515&anz=1&pos=0
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Anspruch auf Errichtung des Ge-
meinschaftseigentums habe (das 
Sondereigentum war nicht Ge-
genstand des Revisionsverfah-
rens). 
 
Bei einem steckengebliebenen 
Bau würden wohnungseigen-
tumsrechtliche Ansprüche, wie 
die des Rechtsstreits erst dann 
begründet, wenn wenigstens ein 
Erwerber die Stellung eines zu-
mindest werdenden Wohnungs-
eigentümers erlangt habe. Zwar 
entstünde die WEG nach der 
WEG-Novelle 2020 bereits mit 
Anlegung der Wohnungsgrund-
bücher (§ 9a Abs. 1 WEG) zu-
nächst als Ein-Personen-Gemein-
schaft. Im Verhältnis zu den 
Wohnungskäufern finde das 
WEG aber erst dann Anwendung, 
wenn sie entweder als Eigentü-
mer im Grundbuch eingetragen 
worden seien oder nach § 8 Abs. 
3 WEG als werdende Wohnungs-
eigentümer gelten. Bei einem 
Bauträgervertrag erfolge die 
Grundbuchumschreibung regel-
mäßig erst nach Errichtung des 
Gebäudes, weil der Kaufpreis 
nach MaBV nur sukzessive mit 
dem Baufortschritt fällig werde, 
während Auflassung und Eigen-
tumsumschreibung erst nach 
vollständiger Bezahlung des 
Kaufpreises geschuldet sind (vgl. 
BGH, Beschluss vom 5.6.2008, V 
ZB 85/07 – ZIV 2008, 49). Unter-
bleibe die Umschreibung im 
Grundbuch (vorläufig), gelte ein 
Erwerber nach § 8 Abs. 3 WEG 
erst dann als werdender Woh-
nungseigentümer, wenn u.a. die 
Übergabe der Räume erfolgt sei. 
Wohnungseigentumsrechtliche 
Errichtungsansprüche wegen ei-
nes steckengebliebenen Baus 
entstünden daher i.d.R. erst bei 
einem fortgeschrittenen Bauten-
stand. Solange die Käufer nicht 

werdende Wohnungseigentü-
mer sind, beschränkten sich ihre 
Rechte auf vertragliche Ansprü-
che gegen den Bauträger. Recht-
beziehungen zur GdWE bzw. zu 
den anderen Eigentümern be-
stünden daher in dieser Zeit 
noch nicht. 
 
Der Fall sei insoweit besonders 
gelagert, als dass die Erwerber 
bereits als Eigentümer im Grund-
buch eingetragen seien, obgleich 
von dem zu errichtenden Ge-
bäude noch nichts existiere. Aus 
diesem Grunde sei überhaupt 
der Rechtsstreit möglich. Im Bin-
nenverhältnis der Eigentümer 
könne jeder Wohnungseigentü-
mer im Rahmen ordnungsmäßi-
ger Verwaltung (§ 18 Abs. 2 
WEG) verlangen, dass das Ge-
meinschaftseigentum erstmals 
in einem der Teilungserklärung 
entsprechenden, plangerechten 
Zustand versetzt werde (vgl. 
BGH-Urteil vom 14.11.2014, V ZR 
118/13 – ZIV 2015, 21, BGH-Ur-
teil vom 20.11.2015, V ZR 284/14 
– ZIV 2015, 75, BGH-Urteil vom 
22.3.2018, V ZR 65/17 – ZIV 
2018, 89, BGH-Urteil vom 
4.5.2018, V ZR 203/17  – ZIV 
2018, 46). Die erstmalige plange-
rechte Errichtung sei gerade 
keine bauliche Änderung i.S.v. § 
20 Abs. 1 WEG (vgl. BGH-Urteil 
vom 14.11.2014, V ZR 118/13 – 
ZIV 2015, 21, BGH-Urteil vom 
20.11.2015, V ZR 284/14 – ZIV 
2015, 75). Sie erfasse dafür die 
Beseitigung anfänglicher Män-
gel, die Erfüllung öffentlich-
rechtlicher Anforderungen oder 
die Abweichung der tatsächli-
chen Bauausführung von der ge-
planten und natürlich die Fertig-
stellung an sich. 
 
Das Berufungsgericht sei zutref-
fend davon ausgegangen, dass 

der Anspruch auf erstmalige Er-
richtung des Gemeinschaftsei-
gentums unabhängig vom Fertig-
stellungsgrad bestehe. Die Rege-
lung in § 22 WEG, wonach der 
Wiederaufbau eines mehr als zur 
Hälfte des Wertes zerstörten Ge-
bäudes nicht verlangt werden 
könne, wenn der Schaden nicht 
durch eine Versicherung gedeckt 
sei, sei auf den steckengebliebe-
nen Bau weder unmittelbar noch 
analog anwendbar. Die analoge 
Anwendung dieser Norm sei 
schon lange umstritten und sei 
vom Gesetzgeber im Rahmen 
der Gesetzesnovelle ausdrück-
lich auch nicht entschieden wor-
den. Der Senat schließe sich aber 
der Rechtsauffassung, dass die 
Norm nicht anwendbar sei, an. 
 
Der Anspruch auf Fertigstellung 
sei dennoch begrenzt. Die 
Grenze bilde der Grundsatz von 
Treu und Glauben (§ 242 BGB). 
Der Anspruch entfalle, wenn 
seine Erfüllung den übrigen 
Wohnungseigentümern nach 
den Umständen des Einzelfalles 
nicht zuzumuten sei. Das Beru-
fungsgericht habe es indessen 
rechtsfehlerhaft unterlassen, 
hinsichtlich der Zumutbarkeit 
eine Entscheidung zu treffen. 
Das Urteil wurde daher aufgeho-
ben und der Rechtsstreit zurück 
an das Berufungsgericht verwie-
sen. Für den weiteren Prozess 
wies der BGH auf folgende recht-
liche Umstände hin:  
 
Das Berufungsgericht habe zu 
prüfen, ob der Anspruch wegen 
rechtlicher Unmöglichkeit ausge-
schlossen sei, § 275 Abs. 1 BGB. 
Es sei die streitige Frage zu klä-
ren, ob das Vorhaben öffentlich-
rechtlich – ohne wesentliche Än-
derungen - genehmigungsfähig 
ist. Ferner sei zu klären, ob die
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Fertigstellung Kosten verursa-
che, die auch unter Berücksichti-
gung der berechtigten Belange 
der jeweiligen Wohnungseigen-
tümer, unverhältnismäßig seien 
(vgl. BGH-Urteil vom 14.11.2014, 
V ZR 118/13 – ZIV 2015, 21, BGH-
Urteil vom 20.11.2015, V ZR 
284/14  – ZIV 2015, 75). Je weiter 
ein Vorhaben fortgeschritten sei, 
desto eher sei es den schon vor-
handenen werdenden Eigentü-
mern zuzumuten, den stecken-
gebliebenen Bau fertig zu stel-
len. Ferner sei dabei in den Blick 
zu nehmen, wie viel die Eigentü-
mer schon investiert hätten und 
welche Kosten noch auf sie zukä-
men und wie sich diese in 
Summe zu den vereinbarten 
Preisen verhielten. Diesbezüglich 

könne wiederum § 22 WEG re-
kurriert werden, der eine gesetz-
geberische Wertung enthalte. 
Wenn den Wohnungseigentü-
mern Reparaturkosten von bis zu 
50% des Wertes der (unbeschä-
digten) Immobilie zuzumuten 
seien, um die Zerstörungen zu 
beseitigen, dann sei es auch den 
Wohnungseigentümern im Rah-
men der Fertigstellung zuzumu-
ten, Kostensteigerungen von bis 
zu 50% hinzunehmen. Darin 
dürfe man aber keine starre 
Grenze sehen. Es seien vielmehr 
die Umstände des Einzelfalles ei-
ner wertenden Betrachtung zu-
zuführen. 
 
Ferner seien die Ersatzansprüche 
Dritter wegen bereits entstande-
ner Schäden an den Hausgiebeln 

in die Betrachtung einzustellen. 
Schließlich habe das Berufungs-
gericht die finanzielle Situation 
der Eigentümer zu prüfen.  So sei 
zu prüfen, wie viele Eigentümer 
Vorschüsse zu leisten haben (die 
Erwerber, die nicht (werdende) 
Eigentümer sind, sind insoweit 
davon nicht betroffen) und ob 
diese ihrerseits in finanzielle 
Schieflage gerieten, wenn sie die 
finanziell erforderlichen Mittel 
aufbringen müssten. Im Rahmen 
dieser Unzumutbarkeitsprüfung 
seien auch wirtschaftlich sinn-
volle Alternativen in den Blick zu 
nehmen. Finde sich etwa ein In-
vestor, der bereit sei, die unferti-
gen Einheiten abzukaufen, 
könne dies eine Lösung darstel-
len, V ZR 243/23.

 
 

Wer bezahlt die Instandsetzung des Tiefgaragendaches? 
 
Diese Frage löste in einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft 
in Clausthal-Zellerfeld derartige 
Differenzen aus, dass ein Rechts-
streit bis hinauf zum Bundesge-
richthof entbrannte. Immerhin 
galt es Instandsetzungskosten 
von rund 430.000 € zu verteilen. 
 
Zu der Wohnanlage gehörte eine 
Tiefgarage mit 15 Stellplätzen. 
Nicht jeder Wohneinheit war ein 
Stellplatz qua Sondernutzungs-
recht zugewiesen. Die Gemein-
schaftsordnung wies folgende 
Kostenregelung auf:  
 
„Die Kosten für die Instandhal-
tung sowie Rücklagen für alle 
Fälle eventueller Erneuerungen 
und erforderlicher Reparaturen 
des gemeinschaftlichen Eigen-
tums in und an der Garagenhalle 
einschließlich des Wagenwasch-
raumes werden im Verhältnis der 

Wohnungseigentümer aus-
schließlich von den Berechtigten 
der Einstellplätze im Garagen-
trakt (…) gemeinsam getragen 
(…).“ 
 
Bei einer Eigentümerversamm-
lung 2022 wurde beschlossen, 
das Flachdach der Tiefgarage zu 
einem Preis von rund 430.000 € 
zu sanieren und die Kosten nach 
MEA zu verteilen. Zur Finanzie-
rung sollte teils die Erhaltungs-
rücklage herangezogen werden 
und für den Rest wurde eine Son-
derumlage nach MEA gebildet. 
Gegen diesen Beschluss klagte 
eine Wohnungseigentümerin. 
Das Amtsgericht erklärte die Be-
schlüsse für ungültig. Die Beru-
fung der GdWE blieb ohne Erfolg.  
Es folgte die Revision nach, die 
der BGH mit Urteil vom 
14.2.2025 entschied. 
 

Die Revision war erfolgreich. Der 
V. Zivilsenat begründete dies wie 
folgt. Mit der Beschlussfassung 
sei intendiert worden, die in der 
Gemeinschaftsordnung vorgese-
hene Kostenverteilung zu verän-
dern. Nach objektiver und 
nächstliegender Auslegung ent-
halte die Gemeinschaftsordnung 
eine umfassende objektbezo-
gene Kostentrennung (vgl. hierzu 
BGH-Urteil vom 12.11.2021, V ZR 
204/20, ZIV 2022, 10), die auch 
die bei der Sanierung der Abdich-
tung des Daches oberhalb der 
Tiefgarage entstehenden Kosten 
umfasse. Die Kosten, auch wenn 
sie die erstmalig mangelfreie 
Herstellung der Immobilie beträ-
fen, stellten keine bauliche Ver-
änderung im Sinne von § 20 Abs. 
1 WEG (mit den besonderen Kos-
tenregelungen, § 16 Abs. 3 WEG) 
dar, sondern unterfielen der An-
wendung des § 16 Abs. 2 WEG. 
 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c1d31fa766d1141c0202ad78137322ce&nr=140158&anz=1&pos=0
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Das Berufungsgericht habe 
rechtsfehlerhaft die Beschluss-
kompetenz der Wohnungseigen-
tümer für diesen Beschluss ver-
neint. Nach § 16 Abs. 2 WEG hät-
ten die Wohnungseigentümer 
die Kompetenz für einzelne Kos-
ten oder bestimmten Arten von 
Kosten einen von der gesetzli-
chen oder vereinbarten Kosten-
verteilung abweichende Vertei-
lung der Kosten zu beschließen. 
Das gelte auch insoweit als das 
dadurch der Kreis der Kosten-
schuldner verändert werde und 
Wohnungseigentümer insoweit 
erstmals mit Kosten beschwert 
würden (eine gesetzliche ange-
ordnete Abweichung vom Mehr-
belastungsverbot). Es bestehe in 
den Fachkreisen Streit darüber, 
wie die erstmalige Belastung mit 
Kosten mit den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Verwaltung ver-
einbar sei. Nach einer Ansicht 
verstieße dies nur dann nicht die 
Grundsätze ordnungsmäßiger 
Verwaltung, wenn die bisherige 
Kostenbefreiung sachlich nicht 
oder nicht mehr gerechtfertigt 
bzw. unbillig sei. Nach anderer 
Ansicht sei diese Frage nur ein 
Abwägungskriterium unter vie-
len. Der BGH entschied diese 
Frage nun dahingehend, dass die 
erstmalige Belastung i.d.R. den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Verwaltung widerspreche, wenn 
hierdurch einzelne Eigentümer 
mit Erhaltungskosten erstmals 
belastet würden, die ein anderes 
Gebäude oder einen anderen 
Gebäudeteil betreffen.  
 
Es könne insoweit auch Ausnah-
men geben, wenn ein sachlicher 
Grund für die Kostenbeteiligung 
bestünde. Umgekehrt sei es 
nicht unbillig, alle Eigentümer an 
allen Erhaltungskosten zu beteili-
gen, auch wenn sie ein anderes 
Gebäude oder einen anderen 
Gebäudeteil beträfen. Der Ge-
setzgeber habe mit dem gesetzli-
chen Kostenverteilungsschlüssel 
eine entsprechende Wertung ge-
troffen. Würde aber in der Ge-
meinschaftsordnung nach Ge-
bäude oder Gebäudeteilen und 
damit nach Nutzung bzw. Nut-
zungsmöglichkeit kostenmäßig 
differenziert, bedürfe es aus-
nahmsweise eines sachlichen 
Grundes hiervon abzuweichen. 
 
Wann ein sachlicher Grund vor-
liege, müsse einfallbezogen be-
urteilt werden. Ein sachlicher 
Grund könne darin liegen, dass 
die Schäden durch andere Bau-
teile des Gemeinschaftseigen-
tums (mit-)verursacht wurden, 

für deren Instandsetzung alle Ei-
gentümer aufzukommen hätten. 
Dann bilde die Sozialisierung der 
Kosten die Verantwortung der 
gesamten Gemeinschaft für die 
Schadensursache ab. Gleiches 
könnte gelten, wenn eine Ge-
samtsanierung der Wohnanlage 
in Angriff genommen werde. Kei-
nen sachlichen Grund stelle 
demgegenüber dar, dass die in-
standzusetzenden Bauteile für 
die Funktion anderer, von allen 
Eigentümern genutzter Bauteile 
von Relevanz sei, etwa für die 
Statik. Richtig sei zwar, dass kon-
struktive Teile des Gebäudes im 
Grundsatz dem Gebrauch aller 
Wohnungseigentümer dienten 
(vgl. BGH-Urteil vom 17.10.2014, 
V ZR 9/14 – ZIV 2014, 60). Diese 
Beurteilung falle allerdings an-
ders aus, wenn eine objektbezo-
gen Kostentrennung vereinbart 
sei (vgl. auch die „Balkonent-
scheidung“, BGH-Urteil vom 
16.11.2012, V ZR 9/12 – ZIV 
2012, 77).  
 
Da diese Fragen und die tatsäch-
lichen Voraussetzungen vom Be-
rufungsgericht noch keiner Un-
tersuchung zugeführt wurden, 
verwies der BGH den Rechts-
streit zurück an das LG Braun-
schweig, V ZR 236/23.

 
 

Rechtliche Einordnung durch Beschluss? 
 
Die Eigentümer einer Gemein-
schaft in Kassel stritten um die 
richtige Sanierung der Absturzsi-
cherung an den Balkonen. Die ei-
nen meinten, es genüge die 
Wandanker zu erneuern, die an-
deren meinten, das Bauord-
nungsrecht erfordere neue Ge-
länder. Am Ende entschieden sie 
sich bei 4 Ja- und 2 Nein-Stim-
men für die teuren, neuen Ge-
länder (1).  

Anschließend fassten die Eigen-
tümer einen zweiten Beschluss 
(2) zur Auftragsvergabe. 
 
Der Versammlungsleiter notierte 
ergänzend im Protokoll: Die Kos-
ten werden nach MEA auf die mit 
„Ja“ stimmenden Eigentümer 
verteilt.  
 

Sodann wurde eine Sonderum-
lage mit eben jener Kostenver-
teilung in einem dritten Be-
schluss (3) beschlossen. Die Kos-
tenfrage wurde streitig und 
mündete schließlich in einer An-
fechtungsklage. Angefochten 
wurden nur die Beschlüsse zwei 
und drei. 
 
Das AG Kassel wies diese ab. Es 
sei gar kein Beschluss über die 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1f54de23a5f63f1a69e7890014778cbb&nr=140714&anz=1&pos=0
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Kostenverteilung gefasst wor-
den. Dem Protokoll sei nur die 
Rechtsansicht des Verwalters zu 
entnehmen. Es liege eine unzu-
lässige Teilanfechtung vor, so 
dass auch der Beschluss über 
Sonderumlage Bestand habe. 
 
Das Landgericht Frankfurt ent-
schied im Urteil vom 6.6.2024, 
was die Sonderumlage betraf, 
anders. Der Sonderumlagenbe-
schluss sei für ungültig zu erklä-
ren. Eine isolierte Anfechtung 
nur der Finanzierung einer Maß-
nahme sei zulässig (vgl. BGH-Ur-
teil vom 12.11.2021, V ZR 204/20 

– ZIV 2022, 10). Eine Teilanfech-
tung nur des Kostenumlagen-
schlüssels sei demgegenüber 
nicht möglich; es sei immer der 
gesamte Beschluss anzugreifen, 
auch wenn nur der Verteiler-
schlüssel falsch sei. 
 
Der Verteilerschlüssel sei nur 
falsch, wenn es sich bei der be-
schlossenen Maßnahme um eine 
Baumaßnahme i.S.v. § 20 Abs. 1 
WEG handele, in deren Folgen 
dann die Kostenregelung nach § 
21 Abs. 3 WEG greife. Eine solche 
Baumaßnahme sei aber nicht Ge-
genstand des (rechtskräftigen) 
Baubeschlusses gewesen. Es 

handele sich um eine Instandset-
zungsmaßnahme. Die Woh-
nungseigentümer könnten die 
rechtliche Einordnung der ge-
planten Maßnahme nicht durch 
Beschluss festlegen. Dies be-
stimme sich nach objektiv-nor-
mativen Kriterien. Eine Baumaß-
nahme gehe über eine Erhal-
tungsmaßnahme hinaus, indem 
sie den Soll-Zustand baulich neu 
definiere. Die Wohnungseigen-
tümer müssen nunmehr einen 
neuen Sonderumlagenbeschluss 
mit einem korrekten Verteiler-
schlüssel fassen, 2-13 S 603/23 – 
NZM 2025, 104.

 
 

 
Versicherungsrecht 
 

Schwammausschlussklausel in VGB wackelt 
 

 
 
Die Versicherungsnehmerin (VN) 
errichtete 2010/2011 ein Wohn-
haus in Holzständerbauweise im 
Landgerichtsbezirk Köln. Sie 
schloss mit der Versicherung 
eine Wohngebäudeversicherung 
ab, der die VGB 2010 (Stand 
2016) zugrunde lagen. Darin ist 
u.a. geregelt: 
 
„3 Leitungswasser 
3.1 Bruchschäden innerhalb von 
Gebäuden.  
Der Versicherer leistet Entschädi-
gung für innerhalb von Gebäu-
den eintretende a) frostbedingte 
und sonstige Bruchschäden an 

Rohren aa) der Wasserversor-
gung (Zu- oder Ableitungen) oder 
den damit verbundenen Schläu-
chen, (…) sofern diese Rohre 
nicht Bestandteil von Heizkes-
seln, Boilern oder vergleichbaren 
Anlagen sind.  
(…) 
3.3 Nässeschäden 
Der Versicherer leistet Entschädi-
gung für versicherte Sachen, die 
durch bestimmungswidrig aus-
tretendes Leitungswasser zer-
stört oder beschädigt werden o-
der abhandenkommen.  
(…) 
3.4. Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch (…) cc) 
Schwamm“ 
 
Die Versicherung kannte bei Ab-
schluss des Vertrages die Kon-
struktionsart des Gebäudes. Im 

Oktober 2019 wurde ein Wasser-
schaden entdeckt, der durch ei-
nen Wasseraustritt in einer Du-
sche im 1. OG verursacht wurde. 
Es hatte sich bereits massiv wei-
ßer Porenschwamm (Antrodia) 
ausgebreitet. Die Versicherung 
verweigerte unter Hinweis auf 
den vereinbarten Ausschluss die 
Regulierung des Schadens. 
 
Die VN klagte daraufhin den 
Schaden von insgesamt rund 
66.000 € beim Landgericht Köln 
ein. Die Klage wurde abgewie-
sen, die Berufung zum OLG Köln 
hatte nur in Höhe von knapp 
5.000 € Erfolg. Das OLG bestä-
tigte die Entscheidung des Land-
gerichts unter Bezugnahme auf 
die Ausschlussklausel. Die Klau-
sel sei auch wirksam. Die von der 
VN behauptete Unwirksamkeit 
wegen Gefährdung des Vertrags-
zwecks (§ 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB) 
sei nicht gegeben. Erforderlich 
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sei dafür, dass ein Schwamm-
schaden regelmäßige oder doch 
sehr häufige Folge des Austritts 
von Leitungswasser sei. Dafür sei 
nichts ersichtlich. Das Berufungs-
gericht ließ die Revision zum 
BGH nicht zu. Hiergegen wandte 
sich die VN mit ihrer Nichtzulas-
sungsbeschwerde. Diese hatte 
Erfolg. Der Rechtsstreit wurde 
zur weiteren Verhandlung an das 
Oberlandesgericht mit Beschluss 
vom 13.11.2024 zurückverwie-
sen. Der Bundesgerichtshof er-
kannte eine Gehörsverletzung 
des Berufungsgerichts. Ein Ge-
richt habe nach Art. 103 Abs. 1 
GG den Vortrag der Prozessbe-
teiligten zur Kenntnis zu nehmen 
und in Erwägung zu ziehen. Das 
sei unterblieben. 
 
Das Berufungsgericht hätte die 
Frage, ob die Schwamm-Aus-
schlussklausel zu einer unange-
messenen Benachteiligung des 
VN führe, weil damit eine Ver-
tragszweckgefährdung einher-
gehe, nicht ohne Weiteres ver-
neinen dürfen. Das Gericht hätte 
den angebotenen Sachverständi-
genbeweis nachgehen müssen, 
wonach ein Schwammbefall re-
gelmäßige, oder zumindest sehr 

häufige Folge eines Austritts von 
Leitungswasser in nahezu dem 
gesamten Wohnungsgebäude-
bestand in Deutschland sei. 
 
Zwar bedeute nicht jede Begren-
zung eines Leistungsverspre-
chens für sich genommen eine 
Vertragszweckgefährdung. Eine 
Gefährdung liege erst vor, wenn 
die Einschränkung den Vertrag 
seinem Gegenstand nach aus-
höhlt und in Bezug auf das zu 
versichernde Risiko zwecklos 
mache (vgl. BGH-Urteil vom 
12.7.2017, IV ZR 151/15 – ZIV 
2017, 55). Soweit das OLG die Ty-
pizität der Schadensabläufe in 
Bezug auf die Schwammbildung 
ohne sachverständige Prüfung 
verneine, liege keine genügende 
Tatsachengrundlage für eine ge-
richtliche Entscheidung vor. Der 
Beschluss beruhe daher auf den 
Gehörverstoß. 
 
Die jetzige Entscheidung wider-
spreche nicht dem BGH-Urteil 
vom 27.6.2012 (IV ZR 212/10 – 
ZIV 2012, 65). In der Entschei-
dung hatte der Bundesgerichts-
hof mitgeteilt, dass keine Wirk-
samkeitsbedenken hinsichtlich 

des Ausschlusses von Schwamm-
schäden bestünden. In dem ent-
schiedenen Fall sei nichts er-
sichtlich oder vorgetragen wor-
den, dass Schwammschäden re-
gelmäßige oder zumindest sehr 
häufige Folge eines Leitungswas-
seraustritts seien. 
 
Für das weitere Verfahren vor 
dem Oberlandesgericht Köln 
wies der IV. Zivilsenat beim BGH 
noch auf folgende rechtliche 
Umstände hin. Als Vergleichs-
gruppe für die Behauptung, 
Schwammschäden träten regel-
mäßig oder sehr häufig nach ei-
nem Leitungswasserschaden auf, 
dürften nicht nur Häuser in Holz-
ständerbauweise (wie das der 
VN) herangezogen werden, son-
dern es müssten sämtliche (Ar-
ten) von Wohngebäuden heran-
gezogen werden. Außerdem sei 
zu prüfen, ob möglicherweise ein 
Beratungsfehler der Versiche-
rung vorliege, der die Konstrukti-
onsart bekannt war. In der Folge 
könnte ein Schadensersatzan-
spruch der VN gegen die Versi-
cherung (alternativ den Versi-
cherungsmakler) gegeben sein, 
IV ZR 212/23.

 

 
 

Verbraucherpreisindex (VPI) – Basis 2020 

Die Tabelle des Verbraucher-
preisindexes basiert auf dem In-
dexbasisjahr 2020. Mit Schreiben 
vom 23.2.2023 informierte das 
Statistische Bundesamt, dass die 
Umstellung auf das Basisjahr 
2020 erfolgt. Die Zahlen sind also 
mit den Zahlen in der Tabelle der 
letzten Ausgabe der ZIV (Basis: 
2015) nicht mehr ohne Umrech-
nung vergleichbar. 
 

Vorstehende Darstellungen be-
ziehen sich auf Verträge mit In-
dexanpassung seit dem 
1.1.2003. Für ältere Zeiträume 
kann die Ermittlung der Ände-
rung vor allem dann Schwierig-
keiten bereiten, wenn die Ver-
tragsparteien es in der Vergan-
genheit versäumt haben, eine 
Anpassung durchzuführen oder 
ein anderer Index verwandt 

wurde. Das Statistische Bundes-
amt bietet unter dem folgenden 
Link einen Onlinerechner zur Be-
rechnung von Schwellenwerten 
und Veränderungsraten von 
Wertsicherungsklauseln, die auf 
Verbrauchpreisindizes basieren.  
Hinsichtlich des vormals vom 
Bundesamt für Statistik ermittel-
ten Index für die Lebenshaltung 
eines 4-Personen-Arbeitnehmer-

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4abfa0b4781acd66d6268268e4562feb&nr=139815&anz=1&pos=0&Blank=1.pdf
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2023/vpi/hintergrundpapier-vpi.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Wertsicherungsklauseln/Internetprogramm.html
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Haushalts wird auf die Umrech-
nungsmöglichkeit gemäß BGH-
Urteil vom 4.3.2009 (XII ZR 
141/07), ZIV 2009, 47 verwiesen- 

Soweit der Vertrag noch älter 
ist und/oder andere Indizes 
verwendet wurden, berech-

net das Statistische Bundes-
amt gegen eine Entgelt von 30 
€ auch diese Teuerungsrate. 

 
Basis: 2020 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Januar 96,4 97,7 99,8 101,0 105,2 114,3 117,6 120,3   

Februar 96,7 98,1 100,1 101,6 106 115,2 118,1 120,8   

März 97,2 98,5 100,3 102,1 108,1 116,1 118,6    

April 97,5 99,4 100,4 102,4 108,8 116,6 119,2    

Mai 98,2 99,6 100,4 102,6 109,8 116,5 119,3    

Juni 98,3 99,9 100,5 102,9 109,8 116,8 119,4    

Juli 98,7 100,3 99,7 103,4 110,3 117,1 119,8    

August 98,8 100,2 99,7 103,5 110,7 117,5 119,7    

September 99 100,2 99,7 103,8 112,7 117,8 119,7    

Oktober 99,1 100,2 99,9 104,3 113,5 117,8 120,2    

November 98,5 99,5 99,7 104,5 113,7 117,3 119,9    

Dezember 98,5 100 99,8 104,7 113,2 117,4 120,5    

Alle Angaben ohne Gewähr 
 

 
Verzugszinssätze 
 

Der Gläubiger kann nach dem 
Eintritt der Fälligkeit seines An-
spruchs den Schuldner durch 
eine Mahnung in Verzug setzen 
(§ 286 Abs. 1 S. 1 BGB). Der Mah-
nung gleichgestellt sind die Kla-
geerhebung sowie der Mahnbe-
scheid (§ 286 Abs. 1 S. 2 BGB). Ei-
ner Mahnung bedarf es nicht, 
wenn für die Leistung eine Zeit 
nach dem Kalender bestimmt ist, 
die Leistung an ein vorausgehen-
des Ereignis anknüpft, der 
Schuldner die Leistung verwei-
gert oder besondere Gründe den 
sofortigen Eintritt des Verzugs 
rechtfertigen (§ 286 Abs. 2 
BGB).Bei Entgeltforderungen 

tritt Verzug spätestens 30 Tage 
nach Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung ein; dies gilt gegen-
über einem Schuldner, der Ver-
braucher ist, allerdings nur, 
wenn hierauf in der Rechnung 
besonders   hingewiesen wurde, 
(§ 286 Abs. 3 S. 1 BGB). Im Streit-
fall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nöti-
genfalls auch den darauf enthal-
tenen Verbraucherhinweis) bzw. 
den Zugang der Mahnung bewei-
sen.  
Während des Verzugs ist eine 
Geldschuld zu verzinsen (§ 288 
Abs. 1 S. 1 BGB). Der Verzugszins-

satz beträgt für das Jahr fünf Pro-
zentpunkte bzw. für Rechtsge-
schäfte, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind, neun Pro-
zentpunkte (nur bei Entgelten) 
über dem Basiszinssatz (§ 288 
Abs. 1 S. 2 bzw. Abs. 2 BGB). 
Diese Regelung gilt erst seit 
29.7.2014. Davor belief sich die-
ser Zinssatz auf 8 %, Art. 229 § 34 
EGBGB. Nähere Informationen 
hierzu erhalten Sie auch in der 
ZIV 2014, S. 51. 
 
Der Basiszinssatz verändert sich 
zum 1. Januar und 1. Juli eines je-
den Jahres um die Prozent-
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punkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Verände-
rung des Basiszinssatzes gestie-

gen oder gefallen ist. Bezugs-
größe ist der Zinssatz für die 
jüngste Hauptrefinanzierungs-
operation der Europäischen 

Zentralbank vor dem ersten Ka-
lendertag des betreffenden 
Halbjahres (§ 247 Abs. 1 S. 2, 3 
BGB). 

 
 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Zeitraum  Basis-
zins-
satz % 

Verzugs-
zinssatz % 

Entgelt ohne 
Verbraucher-
beteiligung % 

Zeitraum Basiszins-
satz % 

Ver-
zugs-
zins-
satz % 

Entgelt 
ohne 
Verbrau-
cher-be-
teiligung 
% 

1.1. bis 30.6.2002  2,57  7,57  10,57   1.1. bis 30.6.2014 -0,63 4,37 7,37 

1.7. bis 31.12.2002  2,47  7,47   10,47   1.7. bis 28.07.2014 -0,73 4,27 7,37 

1.1. bis 30.6.2003  1,97  6,97   9,97   29.7. bis 31.12.2014* -0,73 4,27 8,27 

1.7. bis 31.12.2003  1,22  6,22   9,22   1.1. bis 30.6.2015 -0,83 4,17 8,17 

1.1. bis 30.6.2004  1,14  6,14   9,14   1.7. bis 31.12.2015 -0,83 4,17 8,17 

1.7. bis 31.12.2004  1,13  6,13   9,13   1.1. bis 30.6.2016 -0,83 4,17 8,17 

1.1. bis 30.6.2005  1,21  6,21  9,21   1.7. bis 31.12.2016 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2005  1,17  6,17   9,17   1.1. bis 30.6.2017 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2006  1,37 6,37 9,37 1.7. bis 31.12.2017 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2006 1,95 6,95 9,95 1.1. bis 30.6.2018 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2007 2,7 7,7 10,7 1.7. bis 31.12.2018  -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2007 3,19 8,19 11,19 1.1. bis 30.6.2019 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 8,32 11,32 1.7. bis 31.12.2019 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2008 3,19 8,19 11,19 1.1. bis 30.6.2020 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 6,62 9,62 1.7. bis 31.12.2020 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 5,12 8,12 1.1 bis 30.6.2021 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2010 0,12 5,12 8,12 1.7. bis 31.12.2021 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2010 0,12 5,12 8,12 1.1. bis 30.6.2022 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2011 0,12 5,12 8,12 1.7. bis 31.12.2022 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2011 0,37 5,37 8,37 bis 30.6.2023 1,62 6,62 10,62 

1.1. bis 30.6.2012 0,12 5,12 8,12 1.1. 1.7. bis 31.12.2023 3,12 8,12 12,12 

1.7. bis 31.12.2012 0,12 5,12 8,12 1.1.2024 bis 30.6.2024 3,62 8,62 12,62 

1.1. bis 30.6.2013 -0,13 4,87 7,87 1.7.2024 bis 31.12.2024 3,37 8,37 12,37 

1.7. bis 31.12.2013 -0,38 4,62 7,62 1.1.2025 bis 30.6.2025 2,27 7,27 11,27 

Alle Angaben ohne Gewähr 
 
* Zur  Änderung siehe Text  oben. 
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Datenschutzbestimmungen 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch: 
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2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Verwendung bei Anmeldung zum Newsletter ZIV – 
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Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regelmäßig unse-
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wunsch gerne auch jederzeit an verwalter@verwalterakademie.de senden. 

3. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie 
Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber 
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und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezo-
genen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbei-
tung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Grün-
den des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der 
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht 
mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie 
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 
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• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde 
Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 

4. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, 
haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall 
haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an  ZIV@kanzlei-schultze.de oder verwal-
ter@verwalterakademie.de  

5. Datensicherheit 

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Mani-
pulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaß-
nahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
6. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher 
Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der 
Website unter http://www.Verwalterakademie.de von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 

ZURÜCK 
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